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In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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SpielV §6 Abs. 5 besagt:"(5) Der Aufsteller von Spielgeräten, deren Bauart die
Anforderungen des § 13 Nummer 10 erfüllen, ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass
jedem Spieler vor Aufnahme des Spielbetriebs an einem solchen Gerät und nach
Prüfung seiner Spielberechtigung ein gerätegebundenes, personenungebundenes
Identifikationsmittel ausgehändigt wird. Er hat dafür zu sorgen, dass jedem Spieler nicht
mehr als ein Identifikationsmittel ausgehändigt wird. Er hat weiterhin dafür Sorge zu
tragen, dass der Verlust wiederverwendbarerIdentifikationsmittel vermieden wird, und
dass der Spieler ein wiederverwendbares Identifikationsmittel nach Beendigung des
Spielbetriebs unverzüglich zurückgibt."
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